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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Kreistag 13.10.2023 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

ALB FILS KLINIKEN GmbH - Wirtschaftliche Entwicklung ALB FILS 
KLINIKEN GmbH 

a) Wirtschafts- und Finanzplanung 2024ff. - Prämissen und 
Perspektiven 

b) Beantwortung Haushaltsantrag SPD-Fraktion "Kostenbremse und 
Umsatzwachstum bei den ALB FILS KLNIKEN GmbH" 

 
 

I. Beschlussantrag 
 

1) Der Wirtschaftsplan 2024 der ALB FILS KLINKEN GmbH (siehe Anlage) wird 
zur Kenntnis genommen. 
 

2) Die Beantwortung des Haushaltsantrags der SPD-Fraktion (siehe Anlage) 
wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Kommunal-/gesellschaftsrechtliche Grundlagen: 
Nach den aktuellen kommunal-/gesellschaftsrechtlichen Regelungen, u.a. 
Landkreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Landkreises sowie 
Gesellschaftsvertrag der ALB FILS KLINIKEN GmbH (AFK GmbH) hat der Kreistag 
(sowie ggf. die Gesellschafterversammlung) insbesondere über Sachverhalte mit 
wesentlicher Bedeutung zu beschließen bzw. zu beraten.  
 
Zu Ziffer 1): 
Die wirtschaftliche Entwicklung der ALB FILS KLINIKEN GmbH zählt 
uneingeschränkt zu Sachverhalten mit wesentlicher Bedeutung. Der Aufsichtsrat 
stimmte in der Sitzung am 19.09.2023 dem Wirtschaftsplan 2024 – wie in der Anlage 
dargestellt – zu. Die Werte wurden unverändert in den Haushaltsplanentwurf 2024 
des Landkreises übernommen. Es wird auf die nö-Anlage zum Unterpunkt a) 
verwiesen. 
 
Zu Ziffer 2): 
Die SPD-Kreistagsfraktion hat im Rahmen der Beratungen zum Kreishaushalt 2023 
einen Antrag mit folgendem Wortlaut gestellt (siehe lfd. Nr. 35 der Gesamtliste der 
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Haushaltsanträge zum Haushalt 2023): 
 
Kostenbremse und Umsatzwachstum bei den Alb Fils-Kliniken 
Der Kreistag fordert Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Alb Fils-Kliniken zu 
einem modifizierten Kostenplan auf, wann und wie die schwarze Null in den Alb Fils 
Kliniken realistisch erreicht werden kann und zu einer grundsätzlichen Aussage, ob 
sie auf Dauer mit einem Zuschuss des Landkreises für diese Einrichtung der 
sozialen Daseinsvorsorge rechnen will.  
Der Kreistag erwartet, in Anbetracht beider Möglichkeiten, eine Auflistung von 
zusätzlichen Maßnahmen, wie Umsatz und Ertrag der AFK gesteigert und Kosten 
eingespart werden können. Dazu gehören folgende einzelnen Aussagen:  
-Wie kann in der Region Stuttgart zwischen den Krankenhäusern besser und 
kostensparender kooperiert werden und aus Konkurrenz Synergie werden? 
-Wie kann an den Rändern des Landkreises die Nachfrage zur Klinik am Eichert 
gelenkt werden und dabei, neben das wichtige Werben um Patientenaus dem 
Mittelbereich Geislingen, auch Patienten-Loyalität im Voralbgebiet und im Schurwald 
erreicht werden? 
 
Die schwierigen Zahlen der AFK sind augenblicklich ein Ergebnis der Pandemie, der 
Personalknappheit sowie der Verknappung von Rohstoffen und Teuerungen von 
Folgeprodukten. Ausgangspunkt der Misere der Alb Fils-Kliniken ist aber nicht allein 
dies. Es ist das strukturelle Defizit einer Klinik, die zu wenig für Synergien und zu 
viel für Verzicht ist. Bei der zu erwartenden weiteren Konsolidierung der Klinik-
Landschaft benötigt der Landkreis und seine AFK jetzt eine klare 
Bestandsaufnahme für die gewünschte Eigenständigkeit der AFK. Der Landkreis 
benötigt aber im Blick auf seine für die Zukunft offensiven Aufgaben der Bildung und 
Betreuung, Verkehrsinfrastruktur und Wirtschaftsförderung auch eine Aussage, 
wieviel ihm an Spielräumen dafür nach dem Defizit der AFK noch bleibt. 
 
Es wird zur Beantwortung auf die Anlage zu Ziffer 1 verwiesen. 
 
Die Geschäftsführung ist bei dem Tagesordnungspunkt anwesend und wird zu 
beiden Punkten ausführen.     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine.     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Grundsätzlich keine unmittelbaren Wirkungen auf den Kreishaushalt. Ausgenommen 
ist das in der Regel sofort abzudeckende Defizit sowie die geplanten Investitions-
kostenzuschüsse. Diese wurden in den Haushaltsplanentwurf 2024 des Landkreises 
unverändert übernommen.    
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

 
 Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      

Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus      

      

Außenwirkung      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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